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Das nächste Beben kommt bestimmt

Die aus tektonischen Platten bestehende starre Haut der Erde ist in stetiger Bewegung. Der Druck der afrikanischen 

auf die eurasische Platte kann im Alpenraum ein Erdbeben mit immensem Zerstörungspotenzial auslösen. Sie treten 

zwar selten auf, bilden aber für die Schweiz ein erhebliches Risiko, weil in immer dichter bewohnten Gebieten 

viele Menschen in Gefahr sind und Milliarden an Sachwerten auf dem Spiel stehen. Gegenwärtig herrschen dabei 

gravierende Deckungslücken, da die meisten Gebäude in der Schweiz nicht gegen Erdbebenschäden versichert sind.  

Wir wollen nicht erst handeln, wenn sich ein schweres Erdbeben ereignet hat, sondern unsere Verletzbarkeit 

gegenüber Erdbeben mit Präventionsmassnahmen so gering wie möglich halten. Dazu gehört einerseits präventiv 

das erdbebensichere Bauen, andererseits ein angemessener Versicherungsschutz, damit im Fall eines Erdbebens 

rasch die fi nanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um den nötigen Wiederaufbau in Angriff zu nehmen. 

Um diesen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung und der Volkswirtschaft zu realisieren, haben der 

Schweizerische Versicherungsverband SVV und die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF in Zusammen-

arbeit mit dem Bundesamt für Privatversicherungen BPV gemeinsam das Projekt einer fl ächendeckenden Erdbeben-

versicherung in Angriff genommen. Die Arbeiten der letzten Monate haben ergeben, dass eine landesweite 

Erdbebenversicherung als zusätzliche Deckung in der bestehenden Elementarschadenversicherung machbar und 

geeignet ist, um diese gravierende Deckungslücke in der Naturgefahrenversicherung zu schliessen. Diese Lösung ist 

für die Versicherten deutlich günstiger als die bisherige freiwillige individuelle Versicherung.

Gefordert sind nun der Bund und die Kantone, die nötigen Gesetzgebungsprozesse in die Wege zu leiten und 

umzusetzen, damit die fl ächendeckende obligatorische Erdbebenversicherung in nützlicher Frist realisiert werden 

kann. Gefordert ist aber auch die Solidarität der Regionen und Kantone: Die Schadensfl äche eines schweren Bebens 

ist grundsätzlich so gross, dass es in den meisten Fällen in mehreren Kantonen zu Schäden kommt.

Lucius Dürr Peter W. Schneider

Direktor des Schweizerischen  Direktor des Interkantonalen Rückversicherungsverbands (IRV)

Versicherungsverbandes (SVV) und der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) 

Je höher der Industrialisierungs-

grad einer Gesellschaft, 

desto grösser ihre Verletzbarkeit 

bei einem schweren Erdbeben.



Das Erdbebenrisiko in der Schweiz

Verteilung des Erdbebenrisikos in der Schweiz.

Quelle: E. Rüttener, Converium, 2006
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3 Das Erdbebenrisiko in der Schweiz

Spricht man von Versicherungen, ist in jedem Fall die Diskussion um das entsprechende Risiko fällig. Das Erdbeben-

risiko hängt von der Erdbebengefährdung und vom Schadenausmass ab. Dieses wiederum ist abhängig von den 

Werten, die von einem Beben betroffen werden könnten und deren Verletzbarkeit. Grundsätzlich ist das Erdbeben-

risiko hoch in Regionen, die eine seismische Gefährdung aufweisen, dicht bewohnt sind und wo Milliarden an 

Sachwerten auf dem Spiel stehen. Das ist in der Schweiz vielerorts der Fall. 

Die Erdbebengefährdung allein gibt lediglich die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Erdbeben einer bestimmten 

Stärke in einem bestimmten Gebiet innerhalb eines bestimmten Zeitraumes auftritt. Von «Jahrhundertbeben» 

spricht man bei seismischen Ereignissen, welche in einem Gebiet durchschnittlich alle hundert Jahre auftreten 

(z.B. Visp 1855, Sarnen 1964) und von «tausendjährigen Erdbeben», bei solchen, die sich in einer gewissen Region 

in etwa alle tausend Jahre ereignen (z.B. Basel 1356). 

Die wissenschaftlichen Daten zur Erdbebengefährdung sagen aus, wie häufi g in einem gewissen Gebiet ein 

stärkeres Erdbeben auftreten kann, das unter Umständen Bauwerke zum Einsturz bringt, und wie häufi g in einem 

bestimmten Gebiet ein katastrophales Erdbeben auftreten kann, das zu katastrophalen Verwüstungen führt. Diese 

Daten bilden einen Teil der Grundlagen zur Abschätzung des Erdbebenrisikos. Grundsätzlich gilt: Je grösser die 

Wahrscheinlichkeit, dass sich in einem bestimmten Gebiet ein stärkeres Erdbeben ereignet, desto wichtiger ist es, 

dass die Bevölkerung in diesem Gebiet präventiv handelt und mit angemessenen Massnahmen das Erdbeben risiko 

vermindert. 

Die Gefährdung allein ist für die Bemessung des Risikos allerdings nicht ausschlaggebend. Mitberücksichtigt wird 

das mögliche Schadensausmass. Es gibt an, in wie weit Bevölkerung, Bauwerke, Infrastruktur und Wirtschaft in 

einem gewissen Gebiet direkt und indirekt von jenen Schadenbeben betroffen werden können, welche gemäss 

Gefährdung zu erwarten sind. Generell gilt dabei: je höher die Werte, die in einem bestimmten Gebiet von einem 

Erdbeben betroffen werden können, desto grösser ist das Schadenpotenzial. Solche Werte in grossem Umfang gibt 

es vor allem in dicht besiedelten Gebieten, wo viele Menschen und ein grosser Wert an Gebäuden und Gebäude-

inhalt auf kleinem Raum konzentriert sind. Schliesslich kommt bei der Bemessung des Schadensausmasses noch 

die Verletzbarkeit hinzu, d. h. wie anfällig die betroffenen Werte auf ein Erdbeben sind. Bei der Wirtschaft geht es 

zum Beispiel um die Frage, wie stark sie von einem Erdbeben betroffen wäre und wie lange sie brauchen würde, um 

sich von Betriebsausfällen und Schäden an der Infrastruktur zu erholen. Je höher der Industrialisierungsgrad einer 

Gesellschaft ist, desto grösser ist ihre Verletzbarkeit. Das Erdbebenrisiko in der Schweiz wird zu einem wesentlichen 

Teil von der Erdbebenverletzbarkeit – beziehungsweise der Erdbebensicherheit – ihrer Bauwerke bestimmt.

Zur Zeit vorhandene Geldmittel, 

um bei einem schweren Ereignis 

Gebäudeschäden zu bezahlen: 

gut 3 Mrd. Franken. 

Die Schweiz auf einer Fläche von 40’000 km² 
ist weit über 3000 Milliarden Franken «wert» (Stand 2002): 

•  Gesamtwert aller versicherten Gebäude in der Schweiz: 
rund 2200 Milliarden Franken.

•  Gesamtwert des versicherten Gebäudeinhalts (Mobiliar, Maschinen, Waren): 
über 700 Milliarden Franken.

•  Gesamtwert der Infrastruktur (Verkehrsnetze, Autobahnen, Eisenbahnen, usw.): 
Neuwert von mehr als 500 Milliarden Franken. 

Quelle: Markus Weidmann: Erdbeben in der Schweiz. Desertina Verlag, 2002.
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Magnitude und Intensität
Die Magnitude ist ein Mass für die im Erdbebenherd 

freigesetzte Energie. Die Skala der Werte, welche 

die Magnitude annehmen kann, wird Richterskala 

genannt. Aus diesem Grund wird eine Magnitude als 

Wert auf der Richterskala angegeben. Nimmt die 

Magnitude um 1 zu, ist die Bodenbewegung 

zehnmal, die freigesetzte Energie 32 mal grösser. 

Die Intensität beschreibt die Auswirkungen eines 

Erdbebens in einer Ortschaft oder in einer Region 

auf Lebewesen, Gebäude oder Gegenstände. In der 

Schweiz bestimmt der Schweizerische Erdbeben-

dienst (SED) Intensitäten aufgrund der Europäischen 

Makroseismischen Skala EMS-98. Sie ist nach 

typischen Schäden in Intensitätsgraden (römische 

Ziffern I bis XII) abgestuft. Gebäudeschäden treten 

generell ab Intensität VI auf. Intensität VII bedeutet 

zum Beispiel, dass im entsprechenden Schadensge-

biet an vielen Häusern solider Bauart Schäden wie 

kleine Mauerrisse, Abfallen von Putz, Herabfallen 

von Schornsteinteilen, etc. vorkommen. Durch die 

fl ächendeckende Erdbebenversicherung sind 

Schäden versichert, welche durch ein Beben mit 

einer Intensität VII oder höher verursacht werden. 

In der Schweiz sind wir gegen alle 

wichtigen Naturgefahren versichert: 

Gegen Lawinen, Hochwasser, 

Erdrutsche, Sturm, Hagel – nur nicht 

gegen die grösste Naturgefahr: 

Erdbeben.

Historische Beben – und die Auswirkungen 
im Vergleich mit heute

Bei einem Erdbeben mit derjenigen Stärke von Basel 1356 (Intensität IX, siehe linke Spalte) spricht man von einem 

Jahr tausendbeben (einmal in Tausend Jahren). Ein solches Katastrophenbeben würde gemäss Berechnungen von 

Swiss Re heute in der Schweiz zu Gesamtschäden von rund 80 Milliarden Franken führen. Erdbeben dieser Stärke 

sind grundsätzlich nicht umfassend versicherbar, da sie äusserst selten auftreten und das Schadenausmass schwer 

abschätzbar ist. Ein Jahrtausendbeben ist eine nationale Katastrophe, die von der betroffenen Generation nur durch 

nationale Solidarität und internationale Hilfe bewältigt werden kann.

Die Fachleute gehen davon aus, dass Erdbeben, wie sie in der Schweiz alle 100 bis 500 Jahre (Jahr  hundertbeben, 

500-jähriges Beben) auftreten und für welche die Erdbebenversicherung vorge sehen ist, heute Gebäudeschäden 

von einigen Milliarden Franken verursachen würden. Im Raum Basel zum Beispiel ereignete sich neben dem grossen 

Beben von 1356 bis zum 17. Jahrhundert fast alle 100 Jahre ein Schadenbeben der Intensität VII oder stärker. 

Mindestens die Intensität VII erreichten die Erdbeben von 1372, 1428, 1572 und 1610. 

Im Kanton Wallis haben sich seit dem 16. Jahrhundert 12 Schadenbeben mit Intensität gleich oder grösser VII ereignet. 

Dazu gehören insbesondere Brig 1755, Visp 1855 und Sierre 1946 mit Nachbeben. In der Zentralschweiz haben sich 

seit dem 17. Jahrhundert mindestens fünf schadenverursachende Erdbeben mit Intensität VII oder grösser ereignet. 

Am 18. September 1601 führte ein Beben am Vierwaldstättersee zu Bergstürzen und  massiven Unterwasser-Rutschungen. 

Am 10. September 1774 ereignete sich in Altdorf ein grosses Beben mit Intensität VIII und schliesslich wurde 

am 17. Februar und am 14. März 1964 die Gegend von Sarnen von zwei stärkeren Erdbeben erschüttert.

In einer Untersuchung des Schweizerischen Pools für Erdbebendeckung wurde das Schadenausmass von histori-

schen Erdbeben in der Schweiz abgeschätzt und auf die heutige Situation umgerechnet (W. Schaad, Erdbeben-

szenarien Schweiz, 1988). Szenario A entspricht einer pessimistischen Einschätzung der Schäden. Beim Szenario B 

wurden die Intensitäten gegenüber Szenario A generell um eine Stufe reduziert. Die Gesamtschäden setzen sich 

zusammen aus den eigentlichen Schäden an Gebäude und Gebäudeinhalt, den Schäden an Infrastrukturbauten für 

Verkehr, Kommunikation, Versorgung und Entsorgung, aber auch aus Folgeschäden von Toten und Verletzten, 

Produktionsausfällen und Umweltschäden.

Historisches 
Beben

Maximale 
Intensität

heutige Gebäudeschäden 
(in Millionen Franken)

Szenario A    |    Szenario B Szenario A    |    Szenario B

heutige Gesamtschäden 
(in Millionen Franken)

1356
1601
1774
1796
1853
1855
1881
1946
1971

Basel
Nidwalden
Altdorf
Buchs/SG
Solothurn
Vispertal
Bern
Rawil
Glarus

IX
VIII
VIII
VII–VIII
VII
IX
VII
VIII
VII

47’130
 8’950
 3’100
  460

200
8’720
1’250
1’900

160

117’830
22’380

7’750
1’150

500
21’800

3’130
4’750

400

13’390
760
450

86
32

580
280
430

31

33’480
1’900
1’130

215
80

1’140
700

1’080
78



5 Erdbeben kennen keine Kantonsgrenzen – 
die Solidarität der fl ächendeckenden 
Versicherung auch nicht
Weidmann: Was häufi ger auftretende Naturereignisse wie Lawinen oder Hochwasser betrifft – in der Schweiz sind 

Gebäude und Fahrhabe versichert. Sind diese nicht überversichert, wenn nun mit einer fl ächendeckenden Erdbeben-

versicherung auch noch die Auswirkungen von relativ selten auftretenden Erdbeben abgesichert werden?  

Schneider: Keinesfalls. Schwere Schadenbeben sind jederzeit möglich, und können zu weitaus massiveren Schäden 

führen als Hochwasser oder Stürme. Die fl ächendeckende Versicherung will ganz gezielt schwere Gebäudeschäden 

decken. Von «überversichert» kann keine Rede sein. Es handelt sich um eine Ergänzung in der Elementarschaden-

versicherung zur Schliessung vorhandener Deckungslücken.

Weidmann: Wieso ist es grundsätzlich viel schwieriger, Gebäude gegen Erdbeben zu versichern als gegen Feuer?

Schneider: In der heutigen Zeit sind auch bei einem schweren Brandereignis selten mehr als eine Gruppe von 

Gebäuden betroffen – der Gesamtschaden hält sich also in Grenzen. Im Gegensatz dazu kann ein schweres Erdbeben 

innerhalb von Sekunden an hunderten, tausenden von Gebäuden zu Schäden führen. Die entsprechenden Gesamt-

schäden wären so gross, dass beispielsweise eine einzelne Versicherung gar nicht alle Schäden vergüten könnte. 

Weidmann: Erdbeben versichern: Für die privaten Versicherungsgesellschaften eine Goldgrube? 

Schneider: Nein, gar nicht. Sowohl für die Gebäudeversicherungen wie auch für eine private Versicherungsgesell-

schaft ist es unmöglich, die Schäden eines schweren Bebens in der Schweiz alleine zu tragen. Eine fl ächendeckende 

Versicherung zusammen mit den Kantonalen Gebäudeversicherern ist aus der Sicht der Privatversicherer die 

beste Lösung – aus diesem Grund arbeitet der Schweizerische Versicherungsverband SVV bei der Erarbeitung dieser 

Lösung federführend mit. 

Weidmann: Der Schweizerische Pool für Erdbebendeckung hat bereits eine Lösung, was die Deckung von schweren 

Erdbebenschäden in den Pool-Kantonen betrifft. Worin ist die fl ächendeckende Versicherung besser?

Schneider: Die fl ächendeckende Versicherung hat den klaren Vorteil, dass alle Kantone, und nicht nur jene mit 

Kantonalen Gebäudeversicherungen, über die Erdbebendeckung verfügen. So wird eine umfassende solidarische 

Lösung mit günstigen Prämien und einem besseren Preis-/Leistungsverhältnis für die Versicherten möglich. 

Bezüglich Erdbeben ist diese landesweite Solidarität ein zentraler Faktor: Ein  stärkeres Erdbeben kann ohne weiteres 

in mehreren Kantonen zu Schäden führen – so muss auch die Solidarität bei der Finanzierung der Schäden 

unabhängig sein von Kantonsgrenzen. Dass die fl ächendeckende Versicherung im Gegensatz zur Pool-Lösung 

auch schwere Schäden im Bereich Fahrhabe deckt, ist sehr begrüssenswert – denn in der Schweiz wären bei einem 

schweren Beben nicht nur grosse Gebäudeschäden zu erwarten, sondern ebenso grosse Schäden an Gebäudeinhalt. 

Nicht zuletzt nimmt die neue Versicherung auf das erdbebensichere Erstellen von Neubauten positiv Einfl uss –

dies kann die Pool-Lösung nicht. 

Weidmann: Wieso kommt das Thema «erdbebensicheres Bauen» im Kleingedruckten der neuen Erdbeben-

Ver sicherung überhaupt vor?

Schneider: Stellen Sie sich vor: Hauseigentümer A ergreift Schutzmassnahmen bezüglich Hochwasser, Eigentümer B 

nicht. Das Hochwasser kommt, und Eigentümer B erleidet aufgrund seiner «Schutzlosigkeit» Schäden. In diesem 

Falle wäre es ungerecht, wenn die von Eigentümer A einbezahlten Prämien verwendet würden, um die Schäden von 

B zu decken. Bezüglich erbebensicherem Bauen verhält es sich analog: Wieso sollte Eigentümer B, der nicht 

erbebensicher baute (obwohl die Baunormen dies vorsehen) gleich entschädigt werden wie A, der seinen Neubau 

erbebensicher erstellt hat? So ist es nichts anderes als gerecht, wenn alle Versicherungsnehmer sich an die 

modernen Normen halten. In diesem Zusammenhang ist übrigens erwähnenswert: Einen Neubau hochwassersicher 

zu erstellen, kann teuer werden – einen Neubau erdbebensicher zu erstellen, hat jedoch praktisch keine Mehrkosten 

zur Folge. 

Markus Weidmann Peter W. Schneider

Gespräch zwischen Markus Weidmann, 

Wissenschaftsjournalist und Autor des Buches 

«Erdbeben in der Schweiz» und Peter W. Schneider, 

geschäftsleitender Direktor beim Interkantonalen 

Rückversicherungs verband, bei der Vereinigung 

Kantonaler Feuer versicherungen und beim 

Schweizerischen Pool für Erdbebendeckung.
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Im Interesse der Gebäude-

eigentümer wurde das Projekt 

einer schweizweiten Erdbeben-

versicherung gestartet.

Die fl ächendeckende Erdbebenversicherung

Seit dem Mittelalter haben sich in der Schweiz mindestens einmal pro Jahrhundert starke Erdbeben mit Todesopfern 

ereignet. Die zum Teil schweren Schäden an Gebäuden waren durch Versicherer grundsätzlich nicht gedeckt. Ein 

gemeinsamer Pool der kantonalen Gebäudeversicherer stellt zwar seit 2001 zur Schadendeckung bei Erdbeben zwei 

Milliarden Franken und eine eigene Lösung im Kanton Zürich eine weitere Milliarde zur Verfügung. Der Pool ist allerdings 

keine Versicherung. Der Geschädigte muss daher seine Ansprüche bei seinem Feuerversicherer geltend machen. Ver-

schiedene Versicherungsgesellschaften bieten für Hausrat, Fahrhabe und Gebäude eine freiwillige Zusatzversicherung 

zur Feuerversicherung für die Deckung von Erdbebenschäden an. 

Fazit: Heute weist ein sehr grosser Teil der Gebäude in der Schweiz keine Versicherungsdeckung für Erdbeben auf. Das 

deckt sich allerdings nicht mit der allgemeinen Meinung: Eine repräsentative Volksbefragung über die Wahrnehmung 

des Erdbebenrisikos hat 2005 ergeben, dass 39% der Wohn eigentümer fälschlicherweise der Meinung waren, in jedem 

Fall gegen Erdbeben versichert zu sein. 43% konnten dies schlicht nicht beurteilen. Über zwei Drittel aller Befragten 

können sich aber eine Erdbebenversicherung mit Prämien von maximal 100 Franken pro Jahr durchaus vorstellen.

Um die Auswirkungen der Naturgewalt Erdbeben auch im Interesse der Gebäudebesitzer besser abfedern zu können, 

haben der Schweizerische Versicherungsverband und die Kantonalen Gebäudeversicherungen mit dem Bundesamt für 

Privatversicherungen das Projekt einer gesamtschweizerisch fl ächendeckenden Versicherung von Erdbebenschäden in 

Angriff genommen. Erdbeben soll als 10. Naturgefahr in die bestehende Elementarschadenversicherung eingeschlossen 

werden. Die Arbeiten an diesem Projekt, das auch vom Erdbebenpool der Kantonalen Gebäudeversicherungen befür-

wortet wird, haben klar ergeben, dass eine obligatorische fl ächendeckende Erdbebendeckung deutlich günstiger ist als 

die freiwillige individuelle Erdbebenversicherung. Ziel ist, die Erdbebenversicherung, die Schäden ab Intensität VII deckt, 

sobald wie möglich einzuführen. Dies bedarf einer Anpassung der Aufsichtsverordnung AVO durch den Bundesrat und 

unterschiedliche Gesetzes- oder Verordnungsänderungen in den Kantonen. 

Eine Erdbebenkatastrophe wie jene, die sich 1356 in Basel ereignete, ist nicht vollständig versicherbar. Man müsste 

nämlich Milliarden von Franken zur Bewältigung der Schäden eines Erdbebens anhäufen, das sich durchschnittlich 

nur einmal in tausend Jahren ereignet. Dagegen ist die technische Machbarkeit einer fl ächendeckenden Erdbebenver-

sicherung, die auf ein 500-jähriges Beben ausgelegt ist, unterdessen belegt. Die nötige Deckungssumme von 10 Mrd. 

Franken ist fi nanzierbar. Das Konzept setzt aber auch auf Prävention und Solidarität. Zur Förderung der Erdbeben-

prävention im Bereich des erdbebensicheren Bauens (siehe Seite 8) soll ab Einführung der Erdbebenversicherung der 

Selbstbehalt für neue Gebäude, welche die Vorschriften für erdbebensichereres Planen und Bauen gemäss SIA Normen 

nicht erfüllen, 20 statt 10 Prozent betragen. Im Sinne einer landesweiten Solidarität soll die Erdbebenversicherung, wie 

die Elementarschadenversicherung, an die Feuerversicherung gekoppelt sein, die eine sehr hohe Marktdurchdringung 

(>99%) aufweist. Damit kann auch eine kostengünstige Lösung für die einzelnen Versicherten realisiert werden. Ge-

mäss dem Stand der Arbeiten im Juni 2008 wird eine Erdbebenversicherung mit folgenden Eckwerten vorgeschlagen:

•  Die Versicherungsdeckung gilt ab einer Intensität VII nach EMS-98 (siehe Seite 3).

•  Die Versicherer stellen für die Deckung von Schäden an Gebäude und Fahrhabe zusammen innerhalb eines Jahres 

maximal eine Kapazität von 20 Mrd. Franken zur Verfügung. Pro Ereignis jedoch nicht mehr als 10 Mrd. Franken. 

•  Die Versicherten tragen je Ereignis einen Selbstbehalt von 10% der Versicherungssumme (20% bei Nichteinhaltung 

der SIA-Normen). Alle Erdbeben, die sich innerhalb von 168 Stunden nach dem Hauptbeben ereignen, gelten versi-

cherungstechnisch als ein Ereignis.

•  Die Berechnung der Prämie und die Bemessung der Entschädigung erfolgt auf Basis des versicherten Wertes 

in der Feuerversicherung. Landesweit gilt der gleiche Risikoprämiensatz je für Gebäude und Fahrhabe von 0,08‰.

•  Mit einem gemeinsamen Schadenpool zwischen Kantonalen Gebäudeversicherern und Privatversicherern 

soll ein Schadenausgleich erreicht werden. Dieser Pool kauft für die Erstversicherer auch gemeinsam die Rück-

versicherung ein.

Berechnungsbeispiel Einfamilienhaus
Gebäudewert: CHF 500’000

Prämie (8 Rappen pro 1000 Franken 

der Versicherungssumme): CHF 40/Jahr

Wert Hausrat (Fahrhabe): CHF 80’000

Prämie (8 Rappen pro 1000 Franken 

der Versicherungssumme): CHF 6.40/Jahr

Berechnungsbeispiel KMU
Gebäudewert: CHF 1 Mio.

Prämie (8 Rappen pro 1000 Franken 

der Versicherungssumme): CHF 80/Jahr

Fahrhabe: CHF 1 Mio.

Prämie (8 Rappen pro 1000 Franken 

der Versicherungssumme): CHF 80/Jahr



7 Die wichtigsten Fragen und Antworten

Warum soll in der Schweiz eine Erdbebenversicherung eingeführt werden? 

Erdbeben sind in der Schweiz zwar selten, weisen aber als Naturereignis das grösste Zerstörungspotenzial auf. Im Falle eines 

Schadenbebens sind so schwere Schäden möglich, dass viele Gebäudeeigentümer und Unternehmen nicht mehr in der Lage 

wären, diese selber zu tragen. Dafür braucht es entsprechenden Versicherungsschutz, der bis heute weitgehend fehlt. 

Warum braucht es eine gesamtschweizerische Lösung, welche durch die kantonalen Gebäudeversicherer und Privatversicherer 

getragen wird? 

Weil das Erdbebenrisiko in der Schweiz grundsätzlich relativ hoch ist – auch wenn bezüglich Gefährdung regionale Unterschiede 

herrschen. Wie bei der Elementarschadenversicherung sind günstige Prämien nur mit einer umfassenden solidarischen Lösung 

möglich. Ein starkes Erdbeben fordert die gesamte Versicherungswirtschaft, nicht nur bei der Finanzierung, sondern insbeson-

dere bei der Schadenbewältigung.

Warum will man etwas versichern, das nur alle 500 Jahre eintritt? 

Erdbeben sind zwar selten, können aber jederzeit eintreten. Die Versicherungslösung ist auf ein Ereignis ausgerichtet, das sta-

tistisch gesehen rund alle 500 Jahre vorkommt und ab Intensität VII an vielen Häusern solider Bauart Schäden verursacht. Die 

Modellrechnungen haben gezeigt, dass für ein einzelnes solches Ereignis eine Versicherungsleistung von 10 Milliarden Franken 

ausreicht. Die momentan auf dem Schweizer Markt verfügbaren Deckungen genügen nicht und sind viel zu teuer. 

Wie wird die Erdbebenversicherung geregelt? 

Die Deckung wird an die Feuerversicherung gekoppelt. D.h. wenn für Gebäude und Fahrhabe (zum Beispiel Hausrat, Geschäfts-

inventar, landwirtschaftliches Inventar) eine Feuerversicherung abgeschlossen wird, besteht automatisch auch Deckung gegen 

Schäden als Folge von Erdbeben. Nicht versichert sind zum Beispiel Motorfahrzeuge, Boote usw. Es gilt die gleiche Regelung 

wie heute für Elementarschäden. 

Müssten nicht der Bund und die Banken im Schadenfall sowieso für die Schäden einstehen? 

Würde sich ein Katastrophen-Erdbeben wie jenes von Basel 1356 heute wieder ereignen, dann müssten sicher massiv öffent-

liche Gelder eingesetzt werden. In erster Linie muss sich die öffentliche Hand aber auf die Wiederherstellung der Infrastruktur 

konzentrieren. Für Private und Unternehmen kann die öffentliche Hand nur überlebensnotwendige Anschaffungen übernehmen. 

Es wäre politisch nicht durchsetzbar, mit Steuergeldern im grossen Stil die Wiederherstellung, bzw. -beschaffung von privaten 

Gebäuden, Maschinen, Einrichtungen und weiterer Fahrhabe zu fi nanzieren. 

Warum werden Schäden erst ab einer Intensität EMS VII bezahlt? 

Der EMS-Wert wird anhand der Schäden festgelegt. Bei einem Erdbeben, das im Epizentralgebiet nicht Intensität VII erreicht, 

kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass die entsprechenden Schäden von den Hauseigentümern selber getragen wer-

den können. Die Versicherung soll bei Schäden ab einer gewissen Grössenordnung rasch fi nanzielle Mittel für den Wiederauf-

bau zur Verfügung stellen. Für den Intensitätswert sind die Angaben des Schweizerischen Erdbebendienstes massgebend. 

Warum wird der Selbstbehalt bei der Gebäudeversicherung verdoppelt, wenn nach der Einführung der Erdbebenversicherung 

nicht nach SIA-Norm gebaut wird? 

Es wird erwartet, dass technisch mögliche und fi nanziell tragbare Präventionsmassnahmen für Neubauten getroffen werden. 

Mit dem tieferen Selbstbehalt wird ein Anreiz geschaffen, dass die Vorschriften für erdbebensicheres Planen und Bauen gemäss 

SIA-Normen eingehalten werden. 

Habe ich die Möglichkeit, aus einem laufenden Erdbebenversicherungsvertrag bei einer privaten Gesellschaft auszusteigen? 

Die Einführung der neuen Erdbebenversicherung wird rechtzeitig bekannt gegeben, damit der Vertrag an die neue rechtliche 

Situation angepasst werden kann und keine Doppelversicherung besteht.

Alleine zwischen 1975 und 2003 

erschütterten über 220 Erdbeben 

mit Magnitude 3 (Spürbarkeits-

grenze) und grösser die Schweiz 

sowie das grenznahe Ausland!



Über 90% der bestehenden Bau-

werke in der Schweiz weisen eine oft 

ungenügende Erdbebensicherheit 

auf. Laufend kommen neue Bau-

werke hinzu, bei denen die Erdbeben-

bestimmungen der SIA-Normen nicht 

eingehalten wurden. Fazit: Die poten-

ziellen Auswirkungen eines starken 

Erdbebens in der Schweiz werden 

zunehmend grösser!

8 Empfehlung der Arbeitsgruppe für eine 
 fl ächendeckende Erdbebenversicherung:

Die Schweiz verfügt heute über das beste System zur Versicherung von Naturgefahren. Die Naturgefahr mit dem 

grössten Zerstörungspotenzial – Erdbeben – ist aber spärlich versichert. Erdbeben galt bis in die Neunzigerjahre 

als kaum versicherbar. Einerseits fehlten wissenschaftliche Grundlagen zur Beschaffenheit des Untergrunds, ande-

rerseits waren die für eine Erdbebenversicherung nötigen Kapazitäten in Form von Risikokapital nicht verfügbar. 

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Bodenbeschaffenheit und die Schadenanfälligkeit von Gebäuden, 

zusammen mit der Flexibilisierung und Internationalisierung der Finanzmärkte schaffen heute die Voraussetzung, 

eine Erdbebenversicherung auch in der Schweiz fl ächendeckend anbieten zu können. 

Mit der Erweiterung der heutigen Elementarschaden-Versicherung bezüglich der Gefahr Erdbeben 

•  wird sicher gestellt, dass nach einem Erdbeben rasch CHF 10 Mrd. an Versicherungsleistungen zur Verfügung 

stehen und damit die Behebung von schweren Schäden und der Wiederaufbau umgehend angegangen wird. 

Somit werden noch grössere volkswirtschaftliche Schäden vermieden, die durch einen Stillstand als Folge von 

 Finanzierungslücken entstehen würden. Die Versicherer stellen mit ihrer gemeinsamen Schadenorganisation 

sicher, dass die Schäden rasch ermittelt und die Entschädigungen ausbezahlt werden; 

•  wird den Kunden das bestmögliche Preis-/Leistungsverhältnis zur Abdeckung dieses existenziellen Risikos 

geboten. Durch die Verteilung des Risikos auf die ganze Schweiz erhalten Kunden eine viel höhere Deckung zu 

einem viel tieferen Preis, als dies heute auf dem Markt möglich ist; 

•  wird das heutige System der Elementarschaden-Versicherung weiterentwickelt und damit auch für die Zukunft 

der volkswirtschaftlich wichtige Standortvorteil gesichert. 

Arbeitsgruppe für eine fl ächendeckende Erdbebenversicherung

Handlungsbedarf beim erdbebensicheren 
Bauen
Das Erdbebenrisiko wird durch Prävention vermindert, indem Neubauten erdbebensicher erstellt und bei Eingriffen 

in bestehende Bauten verhältnismässige Massnahmen ergriffen werden. Die Schweizerische Bau-, Planungs- und 

Umweltdirektoren-Konferenz BPUK sieht in einem Beschluss vom Oktober 2007 Handlungsbedarf, weil aufgrund 

der hohen Werte und der hohen Wertschöpfung der Wirtschaft trotz der geringen Häufi gkeit von Erdbeben sehr 

grosse Risiken bestehen. Viele Überprüfungen von Bauten haben gezeigt, dass die Erdbebenbestimmungen nicht 

genügend eingehalten werden. Die Konferenz stellt fest, dass die Tragwerksnormen des Schweizerischen Ingeni-

eur- und Architektenvereins (SIA) als anerkannte Regeln der Technik gelten und empfi ehlt, bei neuen öffentlichen 

Bauten die in diesen Normen enthaltenen Erdbebenbestimmungen einzuhalten. Bei privaten Bauten sieht die 

BPUK die Verantwortung bei den Bauherren, Architekten und Ingenieuren. Die Kantone sollen im Rahmen der 

Bau bewilligung einen Nachweis der Erbebensicherheit verlangen oder amtliche Kontrollen vornehmen können. 

Die obligatorische Erdbebenversicherung kann laut BPUK als ergänzende Massnahme unterstützt werden. 

Normen für die Erdbebensicherung von Bauwerken gibt es in der Schweiz erst seit 1989. Damit sind theoretisch 

lediglich rund 10 Prozent aller heute bestehenden Bauwerke nach modernen Erkenntnissen erdbebensicher. Die 

vordergründigen Ziele sind der Schutz der Menschen vor dem Einsturz der Bauwerke, die Begrenzung der Schä-

den an Bauwerken, der Erhalt der Funktionstüchtigkeit wichtiger Bauwerke und die Begrenzung von Folgeschäden 

(durch Feuer, Produktionsausfall o.a.). Die geltenden SIA-Normen beziehen sich auf ein Erdbeben mit bestimmter 

Stärke, dem sogenannten «Bemessungsbeben». Ausserdem wird die Schweiz in verschiedene Gefährdungszonen 

und Bauwerke nach ihrer Funktion in verschiedene Klassen eingeteilt. 


